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Begründung 
zu den etwaigen Änderungen 

zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Reform des Zivilprozesses (BT-Drs. 14/4722)

A. Allgemeines

...

Stärkung des Gütegedankens

Die Förderung einer einvernehmlichen Streiterledigung in Annäherung zur mediativen Streitschlichtung ist geboten. Eine einvernehmliche Streitbeilegung in einem möglichst frühen Prozessstadium entspricht in aller Regel dem wohlverstandenen Interesse der Parteien am ehesten. Diesem Interesse tragen viele Gerichte bereits heute Rechnung, indem die dort tätigen Richterinnen und Richter sich unter zum Teil erheblichem Aufwand um eine gütliche Einigung zwischen den Parteien bemühen. Durchgängig ist dies indessen nicht festzustellen, da mitunter auch die Auffassung vorherrscht, vorrangige Aufgabe des Gerichts sei es, Recht zu sprechen. Die vom Entwurf verfolgte Akzentuierung des Gütegedankens erscheint deshalb notwendig und der hierzu beschrittene Weg der Institutionalisierung des Gütegedankens in Form einer Güteverhandlung (§ 278 E) geeignet.

Eine gütliche Streitbeilegung im Rahmen der Güteverhandlung wird sich insbesondere anbieten bei Konflikten, die aus einer dauerhaften Beziehung erwachsen, wie dies etwa der Fall ist bei Mietrechtsstreitigkeiten und sonstigen Dauerschuldverhältnissen, aber auch bei Nachbarschaftsstreitigkeiten und sonstigen, aus einer persönlichen Beziehung resultierenden Streitigkeiten.

Die Institutionalisierung der Streitbeilegung durch die Güteverhandlung ist allerdings nur ein Weg zur Förderung einvernehmlicher Streitschlichtung. Daneben wird vor allem in der Richteraus- und –fortbildung stärker als bislang Wert auf die Vermittlung und Vertiefung der hierzu erforderlichen (auch mediativen) Fähigkeiten zu legen sein.

B. Zu den einzelnen Vorschriften

Zu Artikel 1 (Änderung des Gerichtsverfassungsgesetzes)

Zu Nummer 2 (§ 72 GVG)

Von der im Entwurf vorgeschlagene Aufhebung des § 72 GVG wird abgesehen, so dass die Zivilkammern und die Kammern für Handelssachen weiterhin Berufungs- und Beschwerdegerichte in den vor den Amtsgerichten verhandelten bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten (mit Ausnahme der von den Familiengerichten entschiedenen Sachen) sind. Die statt dessen vorgeschlagene Neufassung des § 72 GVG, mit der der bisherige letzte Halbsatz der Bestimmung geändert wird, ist eine Folgeänderung zu der zu Nummer 6 vorgesehenen Neufassung des § 119 GVG, die den Oberlandesgerichten die Zuständigkeit für die Verhandlung und Entscheidung über die Rechtsmittel der Berufung und der Beschwerde gegen amtsgerichtliche Entscheidungen künftig in anderen als den von dem Familiengerichten entschiedenen Sachen zuweist und den Ländern im Wege einer befristeten Experimentierklausel darüber hinaus die Möglichkeit weiterer Zuständigkeitsverlagerungen an das Oberlandesgericht eröffnet.

Zu Nummer 3 (§ 100 GVG)

Es handelt sich um eine Folgeänderung, die sich aus der Änderung zu Nummer 2 ergibt.

Zu Nummer 4 (§ 104 GVG)

Es handelt sich um eine Folgeänderung, die sich aus der Änderung zu Nummer 2 ergibt.

Zu Nummer 6 (§ 119 GVG)

Als Folgeänderung zu Nummer 2 entfällt die im Entwurf vorgeschlagene Neufassung des Absatzes 1. An deren Stelle tritt eine redaktionell überarbeitete Fassung des bislang geltenden § 119 Abs. 1. Diese enthält eine sachliche Änderung gegenüber dem geltenden Recht insoweit, als den Oberlandesgerichten die Zuständigkeit für die Verhandlung und Entscheidung über die Rechtsmittel der Berufung und der Beschwerde gegen amtsgerichtliche Entscheidungen künftig auch in Sachen mit Auslandsberührung zugewiesen ist. Diese Sonderzuweisung trägt dem Umstand Rechnung, dass durch die Internationalisierung des Rechts und den zunehmenden grenzüberschreitenden Rechtsverkehr ein großes Bedürfnis nach Rechtssicherheit durch eine obergerichtliche Rechtsprechung besteht.

Absatz 2 entspricht dem bislang geltenden Absatz 2.

Der neu angefügte Absatz 3 ermöglicht es den Ländern, eine Konzentration der Berufungs- und Beschwerdeverfahren bei den Oberlandesgerichten in dem jeweils für sachgerecht erachteten Umfang einzuführen und zu erproben. Durch diese Experimentierklausel wird es ermöglicht, künftig fundiert unter wissenschaftlicher Begleitung prüfen zu können, welche bundeseinheitliche Regelung des Instanzenzuges die insgesamt größten Vorteile bietet. 

Mit dem ebenfalls neu angefügten Absatz 4 werden zwei notwendige Regelungen getroffen für den Fall, dass und soweit ein Land von der Ermächtigung nach Absatz 3 Gebrauch macht: Zum einen wird mit der Bestimmung zu Nummer 1 eine Belehrung vorgesehen, die sichergestellt, dass der Bürger in der angefochtenen Entscheidung über das zuständige Rechtsmittelgericht informiert wird. Zum anderen gewährt die Regelung zu Nummer 2 den Rechtsanwälten, die bisher in Berufungsverfahren gegen Urteile der Amtsgerichte vor den Landgerichten postulationsfähig waren, Bestandsschutz für diesen bisherigen Tätigkeitsbereich: Soweit diese Rechtsmittelverfahren aufgrund landesrechtlicher Regelungen künftig vom Oberlandesgericht verhandelt und entschieden werden, sieht die Bestimmung die Postulationsfähigkeit des bisher vor dem Landgericht zugelassenen Rechtsanwalts für die Berufungsverfahren gegen amtsgerichtliche Entscheidungen vor dem übergeordneten Oberlandesgericht vor. Nicht erfasst sind hiervon Rechtsmittelverfahren gegen familiengerichtliche Entscheidungen der Amtsgerichte, da diese auch bislang schon zur Zuständigkeit der Oberlandesgerichte gehören und damit nur durch einen beim Oberlandesgericht zugelassenen Rechtsanwalt vertreten werden konnten.

Der neu angefügte Absatz 5 trägt dem Erprobungscharakter der Ermächtigung in Absatz 3 Rechnung, indem er bestimmt, dass die entsprechenden landesrechtlichen Regelungen nur für Rechtsmittel gelten, die vor dem 1. Januar 2008 eingelegt werden. 

Absatz 6, der ebenfalls neu angefügt ist, begründet eine Berichtspflicht der Bundesregierung gegenüber dem Deutschen Bundestag hinsichtlich der Erfahrungen und wissenschaftlichen Erkenntnisse, die die Länder mit landesrechtlichen Bestimmungen zur OLG-Konzentration nach Absatz 3 gewinnen.

Zu Artikel 2 Abs. 1 (Änderung der Zivilprozessordnung)

Zu Nummer 18a (§ 128a ZPO)

Absatz 1 ermöglicht, dass mündliche Verhandlungen unter Beteiligung einer per Videokonferenz zugeschalteten Partei bzw. ihres Vertreters durchgeführt werden können, wenn beide Parteien einverstanden sind. Der per Videokonferenz zugeschalteten Partei bzw. ihrem Vertreter ist es gestattet, an dem Ort, an dem sie sich befinden, Verfahrenshandlungen vorzunehmen, also insbesondere rechtswirksam Anträge zu stellen. Insoweit wird der Grundsatz des § 128 Abs. 1, nach dem die Parteien über den Rechtsstreit vor dem erkennenden Gericht mündlich verhandeln, im Interesse der Prozessökonomie durchbrochen. Das Gericht ist an das Einverständnis der Parteien nicht gebunden; es kann in begründeten Fällen entgegen dem übereinstimmenden Willen beider Parteien ein Erscheinen vor dem erkennenden Gericht anordnen, wenn dies zur Aufklärung des Sachverhalts oder zur Herbeiführung einer gütlichen Beilegung des Rechtsstreits geboten erscheint.

Voraussetzung für mündliche Verhandlungen per Videokonferenz ist selbstverständlich, dass eine entsprechende technische Ausstattung zur Verfügung steht; ein Anspruch, dass das Gericht mit entsprechenden technischen Möglichkeiten ausgestattet wird, kann aus der Regelung nicht abgeleitet werden.

Absatz 2 eröffnet die Möglichkeit, Zeugen, Sachverständige und Parteien per Videokonferenz zu vernehmen. Voraussetzung ist, dass die Parteien einverstanden sind. Ein Anspruch auf Vernehmung per Videokonferenz besteht nicht. Für den Fall, dass die Parteien ebenfalls per Videokonferenz zugeschaltet sind, muss die Aussage zugleich auch an den Ort übertragen werden, an dem sich die Parteien bzw. ihre Vertreter befinden. 

Absatz 3 Satz 1 besagt, dass die Videokonferenz nicht aufgezeichnet wird. Satz 2 stellt klar, dass eine isolierte Anfechtung der Anordnung oder Versagung der Teilnahme an der Verhandlung im Wege der Videokonferenz nicht stattfindet. Der Beschwerdegrund des § 567 Abs. 1 Nr. 2 E ist insoweit ausgeschlossen.

Zu Nummer 20 (§ 139 ZPO)

Die Ergänzung in Absatz 4 stellt klar, dass Hinweise frühestmöglich erfolgen sollen. Dies dient der zügigen Erledigung des Rechtsstreits und kann insbesondere Anträge auf Schriftsatznachlass oder Vertagung entbehrlich machen. Das Gericht kann seine Hinweise in Aktenvermerken, prozessleitenden Verfügungen, Hinweisbeschlüssen oder im Verhandlungsprotokoll dokumentieren. Eine Aktenkundigmachung der Hinweiserteilung im Urteil darf nur ausnahmsweise dann erfolgen, wenn der Hinweis im Laufe des Verfahrens erteilt worden, seine Dokumentation aber versehentlich unterblieben ist.

Die Ersetzung des Wortes „eine“ durch das Wort „die“ in Absatz 5 dient der sprachlichen Präzisierung. Im Übrigen geht die Annahme fehl, die Regelung des Absatzes 5 beschneide das Gericht in der weiteren Gestaltung des Verfahrens. Es kann vielmehr mit Einräumung der Schriftsatzfrist einen Verkündungstermin bestimmen, einen weiteren Verhandlungstermin anberaumen oder in das schriftliche Verfahren übergehen. Ferner ist darauf hinzuweisen, dass aufgrund der Soll-Regelung der Schriftsatznachlass unter den in Absatz 5 geregelten Voraussetzungen regelmäßig zu gewähren sein wird, die Soll-Bestimmung aber Ausnahmen hiervon in atypischen Fällen zulässt, etwa wenn mit dem Antrag auf Schriftsatzfrist lediglich eine Prozessverschleppung beabsichtigt ist.

Zu Nummer 22a (§ 149 ZPO)

Absatz 1 entspricht dem bisherigen § 149. Der neu angefügte Absatz 2 billigt in Satz 1 den Parteien nach Ablauf einer Jahresfrist ein Antragsrecht für die Fortsetzung einer nach Absatz 1 ausgesetzten Verhandlung zu. Das Gericht kann von der Fortsetzung gemäß Satz 2 dann nur absehen, wenn gewichtige Gründe für die Aufrechterhaltung der Aussetzung sprechen. Im Interesse der Parteien wird Ihnen mit dieser Neuregelung eine Möglichkeit der Einflussnahme auf den Fortgang des Verfahrens auch vor Erledigung des Strafverfahrens eingeräumt.

Zu Nummer 22b (§ 150 ZPO)

Bei dem neu angefügten Satz 2 handelt sich um eine Folgeänderung zu Nummer 22a.

Zu Nummer 26 (§ 160)

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu der in Nummer 18a (§ 128a) eingeführten Videokonferenz als Medium im Zivilprozess. Nach Absatz 1 Nr. 4 sind in das Protokoll die Namen der erschienenen Parteien, Nebenintervenienten, Vertreter, Bevollmächtigten, Beistände, Zeugen und Sachverständigen aufzunehmen. Es erscheint sinnvoll, dass in dem Protokoll gleichfalls der Ort festgehalten wird, von dem aus die jeweiligen Personen per Videokonferenz zugeschaltet sind. 

Die Regelung zu Buchstabe b entspricht der Fassung im Regierungsentwurf.

Zu Nummer 37 (§ 272a ZPO)

Der Regelungsgehalt von Nummer 37 ist in Nr. 41 (§ 278 Absatz 1 und 6 ZPO-E) eingestellt worden.

Zu Nummer 41 (§ 278 ZPO)

Die Änderungen dienen der Bereinigung und Klarstellung:

Mit der Voranstellung des neuen Absatzes 1 und der Anfügung des Absatzes 6 wird der Regelungsgehalt des § 272a E in § 278 eingestellt. Durch diese redaktionelle Änderung werden die bisherigen Absätze 1 bis 4 zu den Absätzen 2 bis 5.

Im neuen Absatz 2 ist die Entwurfsregelung zu § 278 Abs. 1 Satz 2, nach der auf Antrag stets eine Güteverhandlung stattzufinden gehabt hätte und die deswegen der Gefahr missbräuchlicher Inanspruchnahme ausgesetzt gewesen wäre, nicht übernommen worden. Auch nach der Neufassung bleibt es den Parteien jedoch unbenommen, die Durchführung einer vom Gericht zunächst für aussichtslos eingeschätzten Güteverhandlung anzuregen. Eine solche Anregung wird oftmals zur Folge haben, dass eine Güteverhandlung im Zweifel nicht mehr erkennbar aussichtslos erscheint und deshalb durchzuführen ist.

Zu Absatz 3 ist darauf hinzuweisen, dass aufgrund der Soll-Regelung das persönliche Erscheinen der Parteien zur Güteverhandlung regelmäßig anzuordnen ist, die Soll-Bestimmung aber die notwendige Flexibilität in atypischen Fällen gewährleistet.

Zu Nummer 41 (§ 279 ZPO)

Der letzte Halbsatz in Absatz 3 ist entbehrlich, da er lediglich die sich bereits aus § 278 Abs. 1 ergebende Pflicht des Gerichts, in jeder Lage des Verfahrens auf eine gütliche Streitbeilegung Bedacht zu nehmen, wiederholt.

Zu Nummer 47 (§ 313a ZPO)

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Artikel 3 § 16 Nr. 7 des Gesetzes zur Beendigung der Diskriminierung gleichgeschlechtlicher Lebensgemeinschaften: Lebenspartnerschaften vom 16. Februar 2001 (BGBl. I S. 266), durch den in § 313a Abs. 2 (jetzt: Abs. 4) ZPO die Nummer 1a (jetzt: Nummer 2) eingefügt wurde.

Zu Nummer 49 (§ 321a ZPO)

Die Streichung des Satzes 4 in Absatz 2 stellt sicher, dass die Frist zur Erhebung der Rüge nicht verstreicht, bevor das Urteil in vollständiger Form abgefasst ist und damit erst die Prüfung möglich ist, ob das rechtliche Gehör in entscheidungserheblicher Weise verletzt ist.

Die Einfügung des Wortes „kurz“ in Absatz 4 Satz 4 stellt noch deutlicher heraus, dass die Entscheidung über die Rüge nur sehr knapp und mit wenig Aufwand zu begründen ist.

Im Rahmen der Beratungen ist erwogen worden, die von der Rüge i.V.m. § 705 E ausgehende Rechtskrafthemmung zu streichen. Dies erscheint jedoch nicht sachgerecht. Die Entwurfsregelung ist vielmehr geboten, damit im Falle des Vorliegens des Verfassungsverstoßes keine vollendeten – ggf. unrechtmäßigen – Tatsachen geschaffen werden können. Durch das Abhilfeverfahren ist ferner auch keine erhebliche Verfahrensverzögerung zu befürchten. Insoweit ist klarzustellen, dass das betreffende Urteil – ungeachtet der Hemmung der Rechtskraft – vorläufig vollstreckbar ist. Bei begründeten Rügen dient die Hemmung der Rechtskraft der Gerechtigkeit und ist deshalb hinzunehmen. Bei unbegründeten Rügen dürfte sich der Rechtskrafteintritt um höchstens einen Monat (zwei Wochen für die Einlegung, 2 Wochen für die Entscheidung) verzögern, was im Hinblick auf den Streitwert von hier maximal 600 Euro hinnehmbar erscheint. Hinzu kommt, dass in diesen Fällen das Gericht einen Antrag auf Einstellung der Zwangsvollstreckung nach Absatz 6 negativ bescheiden kann, so dass die Urteile vorläufig vollstreckbar bleiben und den Parteien durch die Verzögerung kein Nachteil entsteht.

Um darüber hinaus einer etwaigen missbräuchlichen Inanspruchnahme des Rügeverfahrens entgegenzuwirken, ist nunmehr die Einführung einer Unterliegenspauschalgebühr vorgesehen. Die entsprechende Regelung findet sich in Artikel 32 Nr. 2 Buchstabe m1 (Anlage 1 zum GKG Nummer 1960).

Zu Nummer 54 (§§ 348, 348a ZPO)

Zu § 348 Abs. 1 Nummer 2

Zu Absatz 1 Nr. 2 ist erneut klarzustellen, dass die Kammerzuständigkeit nur gegeben ist, wenn es sich bei der Rechtsstreitigkeit um eine der im Gesetz katalogisierten Spezialmaterien handelt, die das Präsidium im Geschäftsverteilungsplan einer Kammer aus Spezialitätsgründen zugewiesen hat.

Zu Buchstabe c

Die Regelung zu Buchstabe c ist um das Sachgebiet der Ingenieurverträge ergänzt worden, weil sich bei dieser Berufsgruppe im Zusammenhang mit Bauleistungen die gleiche Problematik, insbesondere die Anwendung der zum Teil komplizierten Bestimmungen der HOAI und der VOB, stellt.

Zu Buchstabe d

In Buchstabe d ist der Begriff der Vertragsverhältnisse entfallen, weil die Tätigkeit des Notars, der Träger eines öffentlichen Amtes ist (§ 1 BNotO), stets Amtstätigkeit ist, die nicht Gegenstand vertraglicher Bindungen sein kann. Ferner ist die Berufsgruppe der vereidigten Buchprüfer aufgenommen worden.

Zu Absatz 3

Die teilweise Neufassung des Absatzes 3 sieht für den Fall, dass die Sache besondere Schwierigkeiten aufweist oder die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat, von einer bindenden Übertragung des Rechtsstreits vom (originären) Einzelrichter an die Kammer ab. Statt dessen hat der Einzelrichter in diesen Fällen sowie dann, wenn beide Parteien dies beantragen, den Rechtsstreit der Kammer zur Entscheidung über eine Übernahme vorzulegen. Die verbindliche, nicht anfechtbare Beschlussentscheidung über die Zuständigkeit des Einzelrichters oder der Kammer trifft damit unter den vorgenannten Voraussetzungen die Kammer.

Zu Absatz 4

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu dem teilweise neu gefassten Absatz 3.

Zu § 348a ZPO

Die teilweise Neufassung des Absatzes 2 knüpft an die Neuregelung in § 348 Abs. 3 an und sieht im Rahmen des § 348a ebenfalls ein Vorlageverfahren des (obligatorischen) Einzelrichters an die Kammer vor.

Bei der Änderung zu Absatz 3 handelt sich um eine Folgeänderung zu dem teilweise neu gefassten Absatz 2.

Zu Nummer 58a (§ 375 ZPO)

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu der in Nummer 18a (§ 128a) eingeführten Videokonferenz als Medium im Zivilprozess. Absatz 1 Nr. 2 und 3 bestimmt, dass eine Zeugenvernehmung durch einen kommissarischen Richter dann möglich ist, „wenn der Zeuge verhindert ist, vor dem Prozessgericht zu erscheinen“ (Nummer 2) oder „wenn dem Zeugen das Erscheinen vor dem Prozessgericht wegen großer Entfernung unter Berücksichtigung der Bedeutung seiner Aussage nicht zugemutet werden kann“ (Nummer 3). Da der Zeugenvernehmung durch das Prozessgericht per Videokonferenz wegen größerer Unmittelbarkeit der Vorzug gebührt vor der Zeugenvernehmung durch den kommissarischen Richter, werden die genannten Vorschriften dahin ergänzt, dass eine Vernehmung durch den kommissarischen Richter außerdem voraussetzt, dass eine Vernehmung per Videokonferenz nicht stattfindet. 

Zu Nummer 68a (§ 479 ZPO)

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu der in Nummer 18a (§ 128a) eingeführten Videokonferenz als Medium im Zivilprozess. Absatz 1 bestimmt, dass die Leistung des Eides vor einem kommissarischen Richter dann möglich ist, „wenn der Schwurpflichtige am Erscheinen vor dem Prozessgericht verhindert ist oder sich in großer Entfernung von dessen Sitz aufhält“. Da der Eidesleistung vor dem Prozessgericht per Videokonferenz wegen größerer Unmittelbarkeit der Vorzug gebührt vor der Eidesleistung vor dem kommissarischen Richter, wird die Vorschrift dahin ergänzt, dass eine Eidesleistung vor dem kommissarischen Richter außerdem voraussetzt, dass eine Eidesleistung per Videokonferenz nicht stattfindet. 

Zu Nummer 72

Zu § 520 ZPO

Es handelt sich um eine Anpassung an die Änderung zu § 529.

Zu § 522 ZPO

Die Änderung in Absatz 2 ist redaktioneller Art und stellt klar, dass das Berufungsgericht, wenn es einen Zurückweisungsbeschluss erlassen will, von dem Vorliegen der Zurückweisungsvoraussetzungen überzeugt sein muss.

Im Rahmen der Beratungen ist erwogen worden, die Hinweisverpflichtung nach Absatz 2 Satz 2 abzumildern oder zu streichen. Dies erscheint jedoch nicht sachgerecht, die Entwurfsregelung ist vielmehr aus folgenden Gründen geboten:

Zum einen trägt die Hinweisverpflichtung dem verfassungsrechtlich verankerten Gedanken auf rechtliches Gehör Rechnung. Zum anderen erscheint die Hinweiserteilung aus Akzeptanzgründen unverzichtbar: Mit der Beschlusszurückweisung entfällt die mündliche Berufungsverhandlung und damit der unmittelbare Dialog zwischen Gericht und Parteien. Dem unterlegenen Berufungsführer wird hierfür Verständnis nur abverlangt werden können, wenn ihm zuvor die Gründe für sein Unterliegen mitgeteilt worden sind und er Gelegenheit hatte, dazu Stellung zu nehmen.

Aus diesem Akzeptanzgesichtspunkt erhellt zugleich, dass im Rahmen der Hinweiserteilung nicht umfangreichere Ausführungen als in der mündlichen Verhandlung notwendig sind. Ein knapper Hinweis, ggf. durch Bezugnahme auf die vom Berufungsgericht für zutreffend erachteten Gründe der angefochtenen Entscheidung, kann im Einzelfall genügen.

Zu § 526 ZPO

Mit der Ersetzung des Wortes „soll“ durch das Wort „kann“ in Absatz 1 wird die Einzelrichterregelung in der Berufungsinstanz flexibler gestaltet. Der neu angefügte Absatz 4 stellt klar, dass in Sachen, die vor der Kammer für Handelssachen verhandelt werden, zum Einzelrichter nur der Vorsitzende bestimmt werden kann.

Zu § 527 ZPO

Der an Absatz 1 angefügte Satz 2 stellt in Übereinstimmung mit dem geltenden Recht klar, dass in der Kammer für Handelssachen nur der Vorsitzende zum vorbereitenden Einzelrichter bestimmt werden kann und es außerhalb der mündlichen Verhandlung einer ausdrücklichen Zuweisung nicht bedarf.

Zu § 529 ZPO

Die Vorschrift, die sich an das Berufungsgericht wendet, legt in Abs. 1 Nr. 1 2. Halbsatz den Maßstab fest, der abweichend von der in Halbsatz 1 festgelegten grundsätzlichen Bindung an die Tatsachenfeststellungen des erstinstanzlichen Gerichts deren Überprüfung ermöglicht. 

Das bisherige Recht enthält keine Regelungen dazu, ob und inwieweit vom Berufungsgericht eine in erster Instanz durchgeführte Beweisaufnahme zu wiederholen ist. Die herrschende Meinung in der Literatur und die Rechtsprechung (Stein/Jonas/Grunsky, ZPO, 21. A. § 526 Rn. 4,5 m.w.N.) wenden – entgegen kritischer Stimmen in der Literatur (Grunsky aaO Rn.6 m.w.N.) - § 398 Abs. 1 ZPO an, wonach dem Berufungsgericht in der Frage der Wiederholung der Beweisaufnahme ein Ermessen eingeräumt ist. In der höchstrichterlichen Rechtsprechung hat sich diese Frage auf die Problematik konzentriert, unter welchen Voraussetzungen das Ermessen des Berufungsgerichts auf Null reduziert ist, so dass es zu einer Wiederholung der Beweisaufnahme verpflichtet ist. Rechtlich überprüfbar ist nach geltendem Recht damit nur die unterlassene Wiederholung der Beweisaufnahme, wenn das Ermessen auf Null reduziert war, nicht hingegen die Ermessensausübung des Berufungsgerichts in allen übrigen Fällen. Von den Fällen des Ermessensfehlgebrauchs abgesehen ist daher für die Parteien nicht vorhersehbar, ob es im Berufungsverfahren zu einer Beweisaufnahme kommt.

Beweisaufnahmen vor dem Berufungsgericht finden derzeit nur in 10,7 % der vor dem Landgericht und in 14.2 % der vor dem Oberlandegericht erledigten Berufungsverfahren statt.

Die Neukonzeption des Berufungsrechts als Fehlerkontroll- und –beseitigungsinstrument macht es erforderlich, im Hinblick auf die Vorhersehbarkeit einer Beweisaufnahme im Berufungsverfahren den Maßstab für die Überprüfung der Tatsachenfeststellungen stärker als bisher gesetzlich festzulegen. Ausnahmen von der Bindung des Berufungsgerichts an die erstinstanzlichen Feststellungen sind, um der auch bei einer gestärkten ersten Instanz nicht auszuschließenden Möglichkeit unrichtiger oder unvollständiger erstinstanzlicher Tatsachenfeststellung Rechnung zu tragen, dann notwendig, wenn für die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit der Feststellung eine hinreichende Wahrscheinlichkeit besteht. Der Regierungsentwurf trägt dem mit dem Begriff der „ernstlichen Zweifel“ als Maßstab für die Überprüfung von Tatsachenfeststellungen Rechnung. Er definiert den Begriff dahingehend, dass „im Ergebnis die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit der erstinstanzlichen Tatsachenfeststellung ebenso wahrscheinlich ist wie deren Richtigkeit oder Unrichtigkeit“ (BT-Drs. 14/4722 S. 100). Demgegenüber sind nach der Definition des Bundesverfassungsgerichts ( Beschluss vom 23. Juni 2000 -1 BvR 830/00) ernstliche Zweifel, „an der Richtigkeit einer Gerichtsentscheidung ... immer schon dann begründet, wenn ein einzelner tragender Rechtssatz oder eine erhebliche Tatsachenfeststellung mit schlüssigen Gegenargumenten in Frage gestellt werden.“

Dem trägt die Änderung – unter dem Blickwinkel der Sicht des Berufungsgerichts – Rechnung.

Danach müssen konkrete Anhaltspunkte schlüssig die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Feststellungen in Frage stellen. Das Berufungsgericht hat zu prüfen, ob aus seiner Sicht – bedingt durch den Vortrag des Berufungsführers oder gerichtsbekannter Tatsachen –bei prognostischer Bewertung abweichende Feststellungen wahrscheinlich sind. Das ist nicht nur dann der Fall, wenn das Berufungsgericht subjektiv von der Richtigkeit und Vollständigkeit der Feststellungen überzeugt ist, sondern auch dann wenn es an konkreten Anhaltspunkten dafür fehlt, dass im Falle einer erneuten Beweisaufnahme mit abweichenden Feststellungen zu rechnen ist. 

Die so bewirkte Zusammenfügung objektivierbarer und prognostischer Kriterien ermöglicht es den Berufungsgerichten, ihren Entscheidungen einen einheitlichen Maßstab für den Prüfungsumfang zugrunde zu legen. Für die Parteien wird erkennbar, in welchen Fällen eine Feststellungsrüge mit Aussicht auf Erfolg erhoben werden kann.

Zu § 540 ZPO

Die an der bisherigen Regelung des § 543 ZPO orientierte Vorschrift des § 540 ZPO-E über den Inhalt des Berufungsurteils berücksichtigt die Neukonzeption des Rechtsmittelrechts nicht in hinreichendem Maße. Die Umgestaltung der Berufungsinstanz als Instrument der Fehlerkontrolle und Fehlerbeseitigung ermöglicht es, vom bisherigen Gleichklang der Regelungen zum erstinstanzlichen Urteil und zum Berufungsurteil abzuweichen und das Berufungsurteil in seinen inhaltlichen Anforderungen auf die neue Funktion der Berufung abzustimmen. Mit der Einführung der – nach der Übergangszeit von fünf Jahren unbeschränkt statthaften - Nichtzulassungsbeschwerde wird zudem die Differenzierung danach, ob das Urteil unanfechtbar ist oder nicht weitgehend gegenstandslos, weil nach der Übergangszeit die streitwertabhängige Begrenzung der Statthaftigkeit der Nichtzulassungsbeschwerde entfällt.

Die Änderung in Absatz 1 Satz 1 bewirkt, dass im Berufungsurteil an die Stelle von Tatbestand und Entscheidungsgründen die Auseinandersetzung mit dem angefochtenen Urteil und den Berufungsgründen tritt. Sie erlaubt, soweit das Berufungsgericht den tatsächlichen Feststellungen und den Entscheidungsgründen im angefochtenen Urteil folgt, die weitgehende Bezugnahme auf die Ausführungen des angefochtenen Urteils. Lediglich Änderungen oder Ergänzungen hinsichtlich der tatsächlichen Feststellungen des Berufungsgerichts sind darzustellen. Die Gründe für die Aufhebung, Abänderung oder Bestätigung der angefochtenen Entscheidung sind kurz dazulegen. Das führt dazu, dass viele Berufungsurteile sehr kurz abgefasst werden können, ohne dass die sich aus der Zusammenschau mit dem erstinstanzlichen Urteil ergebende Verständlichkeit des Urteils beeinträchtigt wird.

Satz 2 ermöglicht es, die nach Satz erforderlichen Darlegungen in den Fällen, in denen das Urteil in dem Termin, in dem die mündliche Verhandlung geschlossen wird, verkündet wird, in das Protokoll aufzunehmen.

Absatz 2 stellt klar, dass die Vorschriften der §§ 313a und 313b, die Erleichterungen für die Abfassung von Tatbestand und Entscheidungsgründen vorsehen, sinngemäß auch auf die Darlegungen nach Absatz 1 entsprechend anzuwenden sind.

Zu § 544 ZPO

Die Änderung in Absatz 4 ermöglicht eine flexiblere Handhabung der Begründungspflicht. Die Formulierung entspricht den übrigen Verfahrensordnungen (§§ 72a Abs. 5 S. 4 und 5 ArbGG, § 133 Abs. 3 S. 2 VwGO, § 160a Abs. 4 S. 3 SGG). Regelfall ist danach die kurze Begründung der Entscheidung über die Nichtzulassungsbeschwerde. Ausnahmsweise kann von einer Begründung abgesehen werden, wenn diese nur auf den Einzelfall zugeschnitten wäre und damit nicht zur Klärung der Voraussetzungen beitragen würde, unter denen eine Revision zuzulassen ist. Mit der Formulierung wird auch klargestellt, dass von einer Begründung der Entscheidung aus anderen Gründen abgesehen werden kann, etwa wenn der Beschwerde stattgegeben wird und sich die Gründe hierfür aus der nachfolgenden Entscheidung über die Revision ergeben.

Zu § 551 ZPO

Die Ergänzung in Absatz 3 Nr. 2 Buchstabe b stellt – der Entwurf tut dies nur in der Begründung – im Gesetzestext klar, dass insoweit, als die Revisionsbegründung sich bereits aus der Begründung der Nichtzulassungsbeschwerde ergibt, Bezugnahmen erfolgen können.

Zu Nummer 90a (§ 709 ZPO)

Die Änderung greift einen Vorschlag auf, der in Artikel 1 Nr. 38 des Entwurfs eines Gesetzes zur Vereinfachung des zivilgerichtlichen Verfahrens und des Verfahrens der freiwilligen Gerichtsbarkeit (BT-Drs. 14/163) enthalten ist.

Nach geltendem Recht muss in vorläufig vollstreckbaren Urteilen die Höhe der Sicherheitsleistung bestimmt werden. Nach herrschender Meinung (OLG Karlsruhe OLGZ 1975, S. 484; OLG Köln NJW-RR 1995, S. 1280; OLG Frankfurt MDR 1996, S. 961 f.; OLG Düsseldorf MDR 1997, S. 1163; Oetker ZZP 102 (1989), S. 456 ff. (462); Schmidt-von Rhein, in: Alternativkommentar zur Zivilprozessordnung, 1987, § 709 Rn. 1; Thomas-Putzo, ZPO, 22. Aufl., vor §§ 708 bis 720 Rn. 11; Krüger, in Münchener Kommentar zur Zivilprozessordnung, 1992, § 709 Rn. 5;a.A.: KG NJW 1977, S. 2270 m. w. N.; LG Wiesbaden MDR 1987, S. 239; Stein/Jonas/Münzberg, ZPO, 21. Aufl., § 709 Rn. 4 m. w. N.), die sich vor allem auf den Gesetzeswortlaut stützt, ist die Sicherheitsleistung grundsätzlich der Höhe nach zu beziffern. Eine Ausnahme wurde bisher nur bei der Verurteilung zu wiederkehrenden Leistungen zugelassen. Diese ziffernmäßige Bestimmung der Sicherheitsleistung in Urteilen, die wegen einer Geldforderung für vorläufig vollstreckbar zu erklären sind, erfordert zeitaufwändige Berechnungen und kostet wertvolle richterliche Arbeitskraft, die sinnvoller für die eigentliche rechtsprechende Tätigkeit und für vorläufige Vollstreckbarkeitsentscheidungen eingesetzt werden kann, die eine richterliche Beurteilung zwingend erfordern (z.B. bei der Vollstreckung von Handlungs- und Unterlassungsansprüchen oder bei der Abgabe von Willenserklärungen).

Die vorgeschlagene Regelung lässt nunmehr zu, dass Urteile, die wegen einer Geldforderung für vorläufig vollstreckbar zu erklären sind, gegen Sicherheitsleistung in Höhe des jeweils beizutreibenden Betrages zuzüglich eines prozentualen Zuschlags für Schäden des Schuldners, die über den beigetriebenen Betrag hinausgehen, für vollstreckbar erklärt werden können. Damit wird die Tenorierung im Bereich der Vollstreckbarkeitsentscheidung erheblich erleichtert.

Die Zulassung von Teilvollstreckungen nach Leistung von Teilsicherheiten, für die in der Praxis ein Bedürfnis besteht, beeinträchtigt die Rechtsstellung des Schuldners nicht. Der Gefahr, dass aufgrund einer Teilsicherheit mehrfach Teilbeträge vollstreckt werden, beugt § 751 Abs. 2 ZPO vor, der die Zwangsvollstreckung gegen Sicherheitsleistung davon abhängig macht, dass eine Abschrift der die Sicherheitsleistung nachweisenden Urkunde dem Schuldner bei Beginn der Zwangsvollstreckung bereits zugestellt ist oder gleichzeitig zugestellt wird. Er kann daher bei einem Zwangsvollstreckungsversuch wegen eines weiteren Teilbetrages aufgrund derselben Teilsicherheit diesem – in der Regel betrügerischen – Vorgehen entgegentreten.

Zu Nummer 90b (§ 711 ZPO)

Die Änderung greift einen Vorschlag auf, der in Artikel 1 Nr. 39 des Entwurfs eines Gesetzes zur Vereinfachung des zivilgerichtlichen Verfahrens und des Verfahrens der freiwilligen Gerichtsbarkeit (BT-Drs. 14/163) enthalten ist. Der neu eingefügte Satz 2 ermöglicht auch in den Fällen des § 711 eine vereinfachte Bestimmung der Sicherheitsleistung. Allerdings erhält der Schuldner nicht die Möglichkeit, Teilsicherheiten zu leisten. Da der Gläubiger in diesen Fällen ohne Sicherheitsleistung vollstrecken darf, ist es gerechtfertigt, vom Schuldner zu verlangen, dass er in Höhe des gesamten vollstreckbaren Betrages Sicherheit leistet, wenn er die Zwangsvollstreckung abwenden will.

Zu Nummer 90c (§ 712 ZPO)

Die Änderung greift einen Vorschlag auf, der in Artikel 1 Nr. 40 des Entwurfs eines Gesetzes zur Vereinfachung des zivilgerichtlichen Verfahrens und des Verfahrens der freiwilligen Gerichtsbarkeit (BT-Drs. 14/163) enthalten ist. Durch den in § 712 Abs. 1 Satz 1 angefügten Halbsatz ist auch im Falle des § 712 eine vereinfachte Bemessung der Sicherheitsleistung möglich.

Zu Nummer 90d (§ 714 ZPO)

Es handelt sich um eine notwendige Folgeänderung durch die Erweiterung des geltenden § 711 ZPO um die Möglichkeit einer vereinfachten Bemessung der Sicherheitsleistung in einem weiteren eingefügten Satz.

Zu Artikel 3 (Änderung des Gesetzes betreffend die Einführung der Zivilprozessordnung)

Zu Nummer 3 (§ 26 EGZPO)

Zu § 26 Nr. 1 EGZPO

Die Regelung zu § 26 Nr. 1 entfällt. Es handelt sich um eine Folgeänderung, die sich aus der Änderung zu Artikel 1 Nr. 2 (Verzicht auf die umfassende Konzentration der Berufungs- und Beschwerdeverfahren bei den Oberlandesgerichten) ergibt.

Zu § 26 Nr. 5 EGZPO

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung, die sich aus dem Wegfall der Entwurfsregelung zu § 26 Nr. 1 und der damit notwendig werdenden Neunummerierung ergibt.

Zu § 26 Nr. 10 EGZPO

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung, die sich aus dem Wegfall der Entwurfsregelung zu § 26 Nr. 1 und der damit notwendig werdenden Neunummerierung ergibt.

Zu Artikel 6 (Änderung der Verordnung zur Einführung von Vordrucken für das Mahnverfahren

Zu Nummer 1

Der neu eingefügte § 2b gestattet in einer Übergangszeit bis zum 31. Dezember 2002 ab dem Inkrafttreten der Vordruckänderung die Weiterverwendung der bisher eingeführten Vordrucke. Sie lockert insoweit den Benutzungszwang (§ 703c Abs. 2 ZPO) und lässt im Hinblick auf die Änderung des für das Kostenfestsetzungsverfahren geltenden Zinssatzes (§ 104 Abs. 1 Satz 2 ZPO) eine (auch handschriftliche) Berichtigung der Vordrucke zu. Vordruckhersteller und –nutzer erhalten hierdurch die Möglichkeit, etwaige Vordruckrestbestände abzubauen.

Zu Nummer 2

Es handelt sich um eine aus der Einfügung der Nummer 1 resultierende Folgeänderung, mit der die bisherige Entwurfsregelung sachlich unverändert übernommen wird.

Zu Artikel 7
(Änderung der Verordnung zur Einführung von Vordrucken für das Mahnverfahren bei Gerichten, die das Verfahren maschinell bearbeiten)

Zu Nummer 1

Durch die Neufassung des § 4 Abs. 2 wird die Einführung der neuen Euro-Vordrucke vorgezogen und damit die Zahl der Fälle, in denen Mahnbescheide unzulässigerweise mittels neuer Vordrucke vor deren Zulassung beantragt werden, erheblich reduziert. Arbeitsaufwendige manuelle Einzelfallbearbeitungen durch die Mahnabteilungen der Gerichte werden vermieden. Die Vorschrift gestattet mit einer zeitlichen Befristung von einem Jahr ab dem Außerkrafttreten die Weiterverwendung des bisher nach Abs. 1 eingeführten Vordrucks für den Antrag auf Erlass eines Mahnbescheids. Sie lockert insoweit den Benutzungszwang (§ 703c Abs. 2 ZPO). Vordruckhersteller und –nutzer erhalten hierdurch die Möglichkeit, etwaige Vordruckrestbestände abzubauen. Arbeitsaufwendige Einzelfallbearbeitungen werden vermieden.

Zu Nummer 2

Es handelt sich um eine aus der Einfügung der Nummer 1 resultierende Folgeänderung, mit der die bisherige Entwurfsregelung sachlich unverändert übernommen wird. 

Zu Artikel 13
(Änderung des Gesetzes über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit)

Zu Nummer 5 – neu -(§ 64a)

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zu Artikel 2 Nr. 42 (Aufhebung des § 281 Abs. 2 Satz 2 ZPO).

Zu Artikel 29
(Änderung des Gesetzes zur Ausführung zwischenstaatlicher Verträge und zur Durchführung von Verordnungen der Europäischen Gemeinschaft auf dem Gebiet der Anerkennung und Vollstreckung in Zivil- und Handelssachen [Anerkennungs- und Vollstreckungsausführungsgesetz – AVAG])
Zu Nummer 1 bis 7

Es handelt sich um Änderungen, die durch die Neufassung des am 1. März 2001 in Kraft getretenen Gesetzes zur Ausführung zwischenstaatlicher Verträge und zur Durchführung von Verordnungen der Europäischen Gemeinschaft auf dem Gebiet der Anerkennung und Vollstreckung in Zivil- und Handelssachen vom 19. Februar 2001 (Anerkennungs- und Vollstreckungsausführungsgesetz – AVAG) bedingt sind.

Zu Artikel 30 (Änderung des Arbeitsgerichtsgesetzes)

Zu Nummer 8

Die Ergänzung zu Buchstabe b beruht auf einem Vorschlag des Bundesrates, dem die Bundesregierung in ihrer Gegenäußerung zugestimmt hat.

Zu Artikel 32 (Änderung des Gerichtskostengesetzes)

Zu Nummer 2 (Einleitungssatz):

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung.

Zu Buchstabe a

Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen zu Artikel 2 Nr. 5 Buchstabe c und d des Gesetzes zur Neuordnung des Gerichtsvollzieherkostengesetzes, das der Deutsche Bundestag am 8. Dezember in 2. und 3. Lesung beschlossen hat.

Zu Buchstabe b

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zu Artikel 2 Nr. 5 Buchstabe g des Gesetzes zur Neuordnung des Gerichtsvollzieherkostengesetzes, das der Deutsche Bundestag am 8. Dezember in 2. und 3. Lesung beschlossen hat.

Zu Buchstabe c

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zu Artikel 2 Nr. 5 Buchstabe j des Gesetzes zur Neuordnung des Gerichtsvollzieherkostengesetzes, das der Deutsche Bundestag am 8. Dezember in 2. und 3. Lesung beschlossen hat.

Zu Buchstabe d

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung.

Zu Buchstabe h

Die Änderung ist zur Anpassung an die durch Artikel 3 §§ 22 Nr. 7 Buchstabe g des Gesetzes zur Beendigung der Diskriminierung gleichgeschlechtlicher Gemeinschaften: Lebenspartnerschaften vom 16. Februar 2001 (BGBl. I S. 266, 277) bestimmten Fassung, die zum 1. September 2001 in Kraft tritt, erforderlich.

Zu Buchstabe i

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung.

Zu Buchstabe l

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Artikel 1 des Gesetzes zur Umstellung des Kostenrechts und der Steuerberatergebührenverordnung auf Euro – KostREuroUG, das der Deutsche Bundestag am 8. Dezember 2000 beschlossen hat.

Zu Buchstabe m1

Die Ergänzung führt einen gerichtlichen Gebührentatbestand für das Verfahren über die Rüge wegen der Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör (Artikel 2 Nr. 49) ein. Die vollumfängliche Verwerfung oder Zurückweisung der Rüge lässt eine Gerichtsgebühr in Höhe von 50 Euro entstehen. Mit der Einführung dieser Unterliegensgebühr soll einer möglichen missbräuchlichen Inanspruchnahme des Rügeverfahrens entgegengewirkt werden.

Zu Buchstaben r und s

Es handelt sich um redaktionelle Änderungen, die darauf beruhen, dass der Änderungsbefehl in Artikel 32 Nr. 2 Buchstabe r und s des Entwurfs mit dem Änderungsbefehl in Artikel 3 Nr. 2 Buchstabe a und b des InsO-Änderungsgesetzes (BR-Drs. 14/01) kollidiert. 

Zu Artikel 33 (Änderung der Kostenordnung)

Zu Nummer 1 (§ 14 KostO)

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung des Wortlauts von § 14 Abs. 3 KostO-E an § 156 Abs. 2 Satz 3 KostO-E (Anknüpfung an die „Verletzung des Rechts“ statt an die „Verletzung des Gesetzes“).

Zu Nummer 3 (§ 156 KostO)
Die Streichung der Ausnahmeregelung in Absatz 4 Satz 4 bewirkt die Einführung einer Divergenzvorlage an den Bundesgerichtshof. Nach § 28 Abs. 2 FGG hat das Oberlandesgericht die weitere Beschwerde unter Begründung seiner Rechtsauffassung dem Bundesgerichtshof vorzulegen, wenn es bei der Auslegung einer bundesgesetzlichen Vorschrift von der auf weitere Beschwerde ergangenen Entscheidung eines anderen Oberlandesgerichts, falls aber über die Rechtsfrage bereits eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs ergangen ist, von dieser abweichen will. In diesen Fällen entscheidet über die weitere Beschwerde der Bundesgerichtshof.

Der Vorschlag führt zu einer Vereinheitlichung der von Oberlandesgericht zu Oberlandesgericht unterschiedlichen Rechtsprechung in Notarkostensachen. Ferner führt er zu einer vergleichbaren Behandlung der Notarkostenbeschwerde und des Kostenfestsetzungsverfahrens nach § 19 BRAGO. Nach der in Artikel 36 Nr. 2 des Entwurfs vorgesehenen Fassung des § 19 Abs. 2 Satz 3 BRAGO soll wegen des Verfahrens auf die Vorschriften der jeweiligen Verfahrensordnung über das Kostenfestsetzungsverfahren verwiesen werden. Gegen die Entscheidung über die Beschwerde des Oberlandesgericht gegen den Kostenfestungsbeschluss soll unter bestimmten Voraussetzungen die Rechtsbeschwerde an den Bundesgerichtshof zuzulassen sein (§ 574 ZPO-E).

Zu Artikel 34 (Gesetz über die Kosten der Gerichtsvollzieher) 

Die im Entwurf vorgesehenen Änderungen im Gesetz über die Kosten der Gerichtsvollzieher sind bereits durch Artikel 1 §§ 5 und 7 des Gesetzes zur Neuordnung des Gerichtsvollzieherkostengesetzes, das der Deutsche Bundestag am 8. Dezember 2000 in 2. und 3. Lesung beschlossen hat, erfolgt.

Zu Artikel 36 Abs. 2 (Änderung der Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte)

Zu Nummer 1 (§ 10 BRAGO)

Es handelt sich um eine redaktionelle Ergänzung in § 10 Abs. 3 BRAGO-E.

Zu Nummer 3 (§ 31a BRAGO-E)
Die Änderung führt zu einem Verzicht auf die im Entwurf in § 31a Abs. 1 BRAGO vorgesehene Regelung über die erhöhte Prozessgebühr im Berufungsverfahren, die im Hinblick auf die zu Artikel 2 vorgeschlagenen Änderungen des Entwurfs im Bereich des Berufungsverfahren nicht mehr zwingend erscheint. Strukturelle Änderungen im Bereich der BRAGO sollen zudem einer umfassenden Reform des Kostenrechts vorbehalten bleiben.

Zu Nummer 5 (§ 37 BRAGO-E)

Die Ergänzung zu Buchstabe a stellt klar, dass die Erhebung der Gehörsrüge nach § 321a ZPO-E für den Rechtsanwalt zum Rechtszug gehört und damit keine gesonderten Rechtsanwaltsgebühren entstehen lässt.

Zu Nummern 6 und 8 bis 11 (§§ 41 und 51 bis 54 BRAGO-E)

Es handelt sich jeweils um eine Folgeänderung, die sich aus der Änderung zu Nummer 3 ergibt.

Zu Nummer 12 (§ 55 BRAGO-E)
Die Änderung bezieht die Tätigkeit des Rechtsanwalts bei der Erhebung einer Gehörsrüge nach § 321a ZPO-E in den Regelungsbereich des § 55 ein.

Zu Nummer 13 (§ 61a BRAGO)
Die Einfügung eines neuen Absatzes 2 in § 61a BRAGO ist zur Anpassung an die durch Artikel 3 § 24 Nr. 7 des Gesetzes zur Beendigung der Diskriminierung gleichgeschlechtlicher Gemeinschaften: Lebenspartnerschaften vom 16. Februar 2001 (BGBl. I S. 266, 277) bestimmte Fassung des § 61a BRAGO, die zum 1. September 2001 in Kraft tritt, erforderlich.

Die Änderung in Absatz 3 (bislang: Absatz 2) übernimmt die in Entwurf zu § 61a Abs. 2 Satz 2 vorgesehene Regelung nicht; es handelt sich um eine Folgeänderung, die sich aus der Änderung zu Nummer 3 ergibt.

Zu Nummern 14 bis 18 (§§ 65a, 66, 67, 114, 116 BRAGO-E)
Es handelt sich jeweils um eine Folgeänderung, die sich aus der Änderung zu Nummer 3 ergibt.

Zu Artikel 53 (Inkrafttreten)

Die Neufassung des Artikel 53 behält zu Nummer 3 das vom Entwurf vorgeschlagenen Inkrafttretensdatum (1. Januar 2002) grundsätzlich bei. Die Nummern 1 und 2 treffen jedoch für zwei Bereiche Sonderregelungen zum Inkrafttreten:

1.
Artikel 6 und 7 sollen aus den in der Begründung zu diesen Bestimmungen genannten Gesichtspunkten (Übergangszeit) gemäß Nummer 1 alsbald nach der Verkündung in Kraft treten. Entsprechendes gilt für die Zinsbestimmung in Artikel 2 Nr. 13 (Änderung des Zinssatzes für die Kostenfestsetzung, § 104 Abs. 1 Satz 2 ZPO), da diese mit den Regelungen in Artikel 6 und 7 in engem Zusammenhang steht.

2.
Die Änderungsbefehle im Kostenrecht kollidieren zum Teil mit Artikel 1 Nr. 15 des Gesetzes zur Umstellung des Kostenrechts und der Steuerberatergebührenverordnung auf Euro, das der Deutsche Bundestag am 8. Dezember 2000 in 2. und 3. Lesung beschlossen hat und das am 1. Januar 2002 in Kraft treten soll. Die entsprechenden kostenrechtlichen Änderungen im Gesetz zur Reform des Zivilprozesses sollen daher nach Nummer 2 um einen Tag verzögert am 2. Januar 2002 in Kraft treten.

Zur Anlage zu Artikel 2 Abs. 2 (Inhaltsübersicht zur ZPO)

Zu § 128a

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Artikel 2 Nr. 18a.

Zu § 130a

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Artikel 2 Nr. 2 des Entwurfs eines Gesetzes zur Anpassung der Formvorschriften des Privatrechts und anderer Vorschriften an den modernen Rechtsverkehr, den der Deutsche Bundestag am 15. März 2001 in 2. und 3. Lesung verabschiedet hat.

Zu §§ 272a, 278

Es handelt sich um Folgeänderungen zu Artikel 2 Nrn. 37 und 41.

Zu §§ 292a, 299a

Es handelt sich um eine Folgeänderungen zu Artikel 2 Nr. 4 und 6 des Entwurfs eines Gesetzes zur Anpassung der Formvorschriften des Privatrechts und anderer Vorschriften an den modernen Rechtsverkehr, den der Deutsche Bundestag am 15. März 2001 in 2. und 3. Lesung verabschiedet hat.

Zu § 661

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Artikel 3 § 16 Nr. 10 des Gesetzes zur Beendigung der Diskriminierung gleichgeschlechtlicher Lebensgemeinschaften: Lebenspartnerschaften vom 16. Februar 2001 (BGBl. I S. 266), durch den ein neuer siebter Abschnitt in den sechste Buch der Zivilprozessordnung eingefügt wurde.

Zu § 739

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Artikel 3 § 16 Nr. 11 des Gesetzes zur Beendigung der Diskriminierung gleichgeschlechtlicher Lebensgemeinschaften: Lebenspartnerschaften vom 16. Februar 2001 (BGBl. I S. 266), durch den § 739 ZPO geändert wurde.

